
Anlage 1

Satzung
zur 2. Änderung der Feuerwehrsatzung der 

Stadt Geislingen an der Steige (FwS)

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 3 und 
Abs. 3, § 7 Abs. 1 Satz 1, § 8 Abs. 2 Satz 2, § 10 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1, 
§ 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 des Feuerwehrgesetzes Baden-Württemberg in den 
jeweils gültigen Fassungen hat der Gemeinderat am 25. März 2026 folgende Sat-
zung beschlossen:

Art. 1

Die Feuerwehrsatzung vom 28. September 2011, zuletzt geändert am 
23. Februar 2022 wird wie folgt geändert.

1. § 1 Abs. 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

Die Feuerwehr besteht als Gemeindefeuerwehr aus

der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr, bestehend aus einem Löschzug 
in Geislingen und je einem Löschzug in Aufhausen, Eybach, Stötten, Türkheim, 
Waldhausen und Weiler. Der Türkheimer Ortsteil Wittingen gehört dem Löschzug 
Türkheim an.

2. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

Die Angehörigen der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde-
feuerwehr haben das Recht, die ehrenamtlich tätigen stellvertretenden Feuer-
wehrkommandanten zu wählen.

3. § 5 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben eine Abwesenheit von länger als 
zwei Wochen dem Feuerwehrkommandanten oder den von ihm Beauftragten 
rechtzeitig vorher anzuzeigen und eine Dienstverhinderung bei Ihrem Vorgesetz-
ten vor dem Dienstbeginn zu melden, spätestens jedoch am folgenden Tage die 
Gründe hierfür zu nennen.
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4. § 7 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

Der Leiter der Jugendabteilung (Jugendfeuerwehrwart) und seine Stellvertreter 
werden von den Angehörigen ihrer Abteilung auf die Dauer von fünf Jahren in 
geheimer Wahl gewählt und nach Zustimmung des Feuerwehrausschusses zu der 
Wahl durch den Feuerwehrkommandanten bestellt. Sie haben ihr Amt nach Ablauf 
ihrer Amtszeit oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt 
eines Nachfolgers weiterzuführen. Der Feuerwehrkommandant kann geeignet 
erscheinende Angehörige der Gemeindefeuerwehr mit der vorläufigen Leitung der 
Jugendfeuerwehr beauftragen. Der Jugendfeuerwehrwart muss der Einsatzabtei-
lung der Gemeindefeuerwehr angehören und soll den Lehrgang Jugendfeuer-
wehrwart besucht haben. Der Jugendfeuerwehrwart und seine Stellvertreter kön-
nen vom Gemeinderat nach Anhörung des Feuerwehrausschusses abberufen wer-
den.

5. § 7 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

Der Jugendfeuerwehrwart ist für die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben 
seiner Abteilung verantwortlich; er unterstützt den Feuerwehrkommandanten. Er 
wird von den stellvertretenden Leitern der Jugendfeuerwehr unterstützt und von 
ihnen in seiner Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten vertreten.

6. § 8 Abs. 1 Nr. 1-3 erhält folgende Fassung:

In die Musikabteilung der Gemeindefeuerwehr können auf Grund freiwilliger Mel-
dung Personen als ehrenamtlich Tätige aufgenommen werden, die

1. das 10. Lebensjahr vollendet haben.
2. grundsätzlich den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes 

gewachsen sind,
3. grundsätzlich geistig und charakterlich für den Feuerwehrdienst geeignet 

sind.

7. § 8 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

Die Leitung der Musikabteilung und seine Stellvertreter werden von den Angehö-
rigen ihrer Abteilung auf die Dauer von 5 Jahren in geheimer Wahl gewählt und 
nach Zustimmung des Feuerwehrausschusses zu der Wahl durch den Feuerwehr-
kommandanten bestellt. Sie haben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im 
Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt eines Nachfolgers wei-
terzuführen. Sie können vom Gemeinderat nach Anhörung des Feuerwehraus-
schusses abberufen werden.

8. § 8 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

Die Leitung der Musikabteilung ist für die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufga-
ben dieser Abteilung verantwortlich; die Leitung unterstützt den Feuerwehrkom-
mandanten. Die Leitung wird von den stellvertretenden Leitern der Musikabtei-
lung unterstützt und von ihnen in deren Abwesenheit mit allen Rechten und 
Pflichten vertreten.
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9. § 9 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

Der Oberbürgermeister kann auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses 

1. Personen, die sich um das örtliche Feuerwehrwesen besondere Verdienste 
erworben oder zur Förderung des Brandschutzes wesentlich beigetragen ha-
ben, die Eigenschaft als Ehrenmitglied und

2. bewährten Feuerwehrkommandanten und ihren Stellvertretern nach Beendi-
gung ihrer aktiven Amtszeit die Eigenschaft als Ehrenkommandant verleihen.

10. § 11 erhält folgende Fassung:

(1) Der Leiter der Feuerwehr ist der hauptamtliche Feuerwehrkommandant.

(2) Für den Feuerwehrkommandanten ist ein Stellvertreter (1. Stellvertreter) zu 
bestellen. Zusätzlich kann ein weiterer Stellvertreter bestellt werden. Hierüber 
entscheidet die Hauptversammlung vor den Wahlen.

(3) Die ehrenamtlich tätigen stellvertretenden Feuerwehrkommandanten werden 
von den Angehörigen der Einsatzabteilung aus deren Mitte in geheimer Wahl ge-
wählt. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre.

(4) Die Wahl der ehrenamtlich tätigen stellvertretenden Feuerwehrkommandanten 
wird in der Hauptversammlung durchgeführt.

(5) Zum ehrenamtlich tätigen stellvertretenden Feuerwehrkommandanten kann 
nur gewählt werden, wer

1. der Einsatzabteilung angehört,
2. über die für dieses Amt erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen 

verfügt 
und 

3. die nach den Verwaltungsvorschriften des Innenministeriums erforderli-
chen persönlichen und fachlichen Voraussetzungen erfüllt.

(6) Die ehrenamtlich tätigen stellvertretenden Feuerwehrkommandanten werden 
nach der Wahl und nach Zustimmung durch den Gemeinderat vom Oberbürger-
meister bestellt.

(7) Die ehrenamtlich tätigen stellvertretenden Feuerwehrkommandanten haben 
ihr Amt nach Ablauf der Amtszeit oder im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens bis 
zum Dienstantritt eines Nachfolgers weiterzuführen. Kommt binnen drei Monaten 
nach Freiwerden der Stelle oder nach Versagung der Zustimmung keine Neuwahl 
zustande, bestellt der Oberbürgermeister den vom Gemeinderat gewählten Feu-
erwehrangehörigen zum stellvertretenden Feuerwehrkommandanten (§ 8 Abs. 2 
Satz 3 FwG). Diese Bestellung endet mit der Bestellung eines Nachfolgers nach 
Absatz 6.
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(8) Gegen eine Wahl der ehrenamtlich tätigen stellvertretenden Feuerwehrkommandanten 
kann binnen einer Woche nach der Wahl von jedem Wahlberechtigten Einspruch bei der 
Gemeinde erhoben werden. Nach Ablauf der Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgrün-
de nicht mehr geltend gemacht werden. Gegen die Entscheidung über den Einspruch können 
der Wahlberechtigte, der Einspruch erhoben hat, und der durch die Entscheidung betroffene 
Bewerber unmittelbar Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage erheben.

(9) Vor der Bestellung eines hauptberuflich tätigen Feuerwehrkommandanten oder eines 
hauptberuflich tätigen Stellvertreters des Feuerwehrkommandanten ist der Feuerwehraus-
schuss zu hören.

(10) Der Feuerwehrkommandant ist für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr verantwortlich 
(§ 9 Abs. 1 Satz 1 FwG) und führt die ihm durch Gesetz und diese Satzung übertragenen 
Aufgaben durch. Er hat insbesondere

1. eine Alarm- und Ausrückeordnung für die Aufgaben nach § 2 aufzustellen und fortzu-
schreiben und sie dem Oberbürgermeister mitzuteilen,

2. auf die ordnungsgemäße feuerwehrtechnische Ausstattung hinzuwirken, 

3. für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr und

4. für die Instandhaltung der Feuerwehrausrüstungen und -einrichtungen zu sorgen,

5. die Zusammenarbeit in der Einsatzabteilung bei Übungen und Einsätzen zu regeln,

6. die Tätigkeit der Leiter der Altersabteilung, der Jugendfeuerwehr und der Musikabtei-
lung sowie des Kassenverwalters und der Gerätewarte zu überwachen,

7. dem Oberbürgermeister über Dienstbesprechungen zu berichten,

8. Beanstandungen in der Löschwasserversorgung dem Oberbürgermeister mitzuteilen.

Die Stadt hat ihn bei der Durchführung seiner Aufgaben angemessen zu unterstützen 
(§ 9 Abs. 1 Satz 2 FwG).

(11) Der Feuerwehrkommandant hat den Oberbürgermeister und den Gemeinderat in allen 
feuerwehrtechnischen Angelegenheiten von sich aus zu beraten. Er soll zu den Beratun-
gen der Gemeindeorgane über Angelegenheiten der Feuerwehr mit beratender Stimme 
zugezogen werden. 

(12) Die stellvertretenden Feuerwehrkommandanten haben den Feuerwehrkommandanten 
zu unterstützen und ihn in seiner Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten zu vertre-
ten. Die Details werden in einer Geschäftsordnung geregelt.

(13) Die ehrenamtlich tätigen stellvertretenden Feuerwehrkommandanten können vom Ge-
meinderat nach Anhörung des Feuerwehrausschusses abberufen werden (§ 8 Abs. 2 
Satz 5 FwG).
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11. § 13 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

Der Kassenverwalter hat die Kameradschaftskasse (§17) zu verwalten und sämtli-
che Einnahmen und Ausgaben nach der Ordnung des Wirtschaftsplans zu verbu-
chen. Zahlungen darf er nur aufgrund von Belegen und schriftlichen Anweisungen 
des Feuerwehrkommandanten annehmen und leisten. Die Gegenstände des Son-
dervermögens sind ab einem Wert von 1000 € netto in einem Bestandsverzeichnis 
nachzuweisen.

12. § 13 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

Die Gerätewarte haben die Feuerwehreinrichtungen und die Ausrüstung zu ver-
wahren und zu pflegen. Mängel sind unverzüglich dem Feuerwehrkommandanten 
zu melden.

13. § 14 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Feuerwehrkommandanten als dem 
Vorsitzenden und aus den Löschzugführern oder deren Stellvertretern. 

14. § 14 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

Dem Feuerwehausschuss gehören als Mitglied außerdem an

- die Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten,
- der Leiter der Altersabteilung, 
- der Jugendfeuerwehrwart, 
- ein Leiter der Musikabteilung, 
- der Schriftführer und
- der Kassenverwalter

Die Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten werden in der Hauptversamm-
lung gewählt Der Schriftführer und der Kassenverwalter werden vom Feuerwehr-
ausschuss gewählt. Die Wahlen der übrigen Mitglieder des Feuerwehrausschusses 
werden in ihren jeweiligen Löschzügen bzw. den Abteilungen gemäß der Feuer-
wehrsatzung durchgeführt. 

15. § 14 Abs. 9 wird ergänzt:

Alle Mitglieder des Feuerwehrausschusses sind stimmberechtigt.

16. § 16 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

Bei der Wahl der stellvertretenden Feuerwehrkommandanten ist gewählt, wer mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen der Wahlberechtigten erhalten hat. Wird diese 
Stimmenzahl nicht erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den 
meisten Stimmen statt, bei der die einfache Mehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. Steht nur ein Bewerber zur Wahl und erreicht dieser im ersten Wahl-
gang die erforderliche Mehrheit nicht, findet ein zweiter Wahlgang statt, in dem der Bewer-
ber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen der Wahlberechtigten erhalten 
muss.
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17. § 16 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

Die Mitglieder des Feuerwehrausschusses setzen sich wie in § 14 dargestellt zusammen. Der 
Schriftführer und der Kassenverwalter werden durch den Feuerwehrausschuss gewählt. In 
den Feuerwehrausschuss sind diejenigen Angehörigen der Feuerwehr gewählt, die die meis-
ten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die nicht gewähl-
ten Mitglieder sind in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahlen Ersatzmitglieder. Scheidet ein 
gewähltes Ausschussmitglied aus, so rückt für den Rest der Amtszeit das Ersatzmitglied 
nach, das bei der Wahl die höchste Stimmenzahl erzielt hat. 

18. § 16 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

Die Niederschrift über die Wahl der stellvertretenden Feuerwehrkommandanten ist innerhalb 
einer Woche nach der Wahl dem Oberbürgermeister zur Vorlage an den Gemeinderat zu 
übergeben. Stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, findet innerhalb von drei Monaten 
eine Neuwahl statt.

19. § 16 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

Kommt binnen eines Monats die Wahl der stellvertretenden Feuerwehrkomman-
danten nicht zustande oder stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, so hat der 
Feuerwehrausschuss dem Oberbürgermeister ein Verzeichnis aller Angehörigen 
der Feuerwehr vorzulegen, die sich aufgrund ihrer Ausbildung und Bewährung im 
Feuerwehrdienst zur kommissarischen Bestellung (§ 8 Abs. 2 Satz 3 FwG) eignen.

20. § 17 Abs. 7 erhält folgende Fassung:

Für die Einwerbung und Entgegennahme von Zuwendungen für die Kameradschaftskasse 
sind der Kommandant und seine Stellvertreter zuständig. Über die Annahme entscheidet der 
Feuerwehrausschuss, mit Ausnahme der Personen, die die Zuwendung eingeworben oder 
angenommen haben. Der Kassenwart erstellt jährlich einen Bericht, in welchem die Geber, 
die Zuwendungen und die Zuwendungszwecke anzugeben sind und übersendet diesen der 
Gemeindeverwaltung, die den Gemeinderat informiert. 
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Art. 2

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
oder von aufgrund der Gemeindeordnung erlassener Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung beim Bür-
germeisteramt Geislingen an der Steige geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist, 
ohne tätig zu werden, verstreichen lässt, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch 
später geltend machen, wenn 
- die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung verletzt worden sind, 
- der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 Gemeindeordnung wegen Gesetzwid-
rigkeit widersprochen hat oder 

- wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
oder ein Dritter die Verfahrensverletzung gerügt hat.

Ausgefertigt:

Geislingen an der Steige, den 25. März 2026

Ignazio Ceffalia
Oberbürgermeister
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